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N. I. Angelegenheiten der Landesbank der Mßeinvrovinz und des von dieser
verwalteten Meliorationsfonds.

Ueber die Angelegenheitender Landesbank und des von ihr verwalteten Meliorationsfonds
liegt der nachstehendevon dem Direktor erstattete und von dem Kuratorium der Landesbank
geprüfte Bericht vor.

Bericht
des Direktors der Landesbank über die Verwaltung der Landesbank der UKeinpromnz

für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1915 bis 31. Dezember 1915.

Allgemeines uud Personalien.
Durch Beschluß des Provinzialausschusses vom 17. März 1915 wurde der Rcchmmgs-

direktor Vernegau zum Landesbantrat mit den Funktionen des I. Rechmmgsdirektorsernannt.

Das Kuratorium bestand am Schlüsse des Berichtsjahres aus den Herren:
Landmt und KöniglicherKammerhcrr Graf Beissel von Gymnich, Vorsitzender,
Landeshauptmann, Regierungspräsident a. D,, Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat

Dr. von Renvers, stellvertretenderVorsitzender,
Landrat Geheimer Negierungsrat Eich,
Kommerzienrat Laeis, gestorbenam 5. Januar 1916,
Bergrat Kreuser,
Geheimer Kommerzienrat Hueck,
Geheimer Regierungsrat Dr. Lohe, Direktor der Landesbank.

Das Kuratorium ist während des Berichtsjahres achtmal zu Sitzungen zuscimmeugetreten,
um über die nach § 19 des Statuts der Landesbank seiner Entscheidungunterliegenden Angelegen¬
heiten zu beschließen.

Das Geschäftsjahr 1915 stand, gleich wie das zweite Halbjahr 1914, vollständig unter
dem Einflüsse der Kriegsereignissc. Eine erhebliche Begebung von Rheinprovinz-Anleihenwar un¬
möglich, woraus sich die Notwendigkeitergab, das langfristige Darlehnsgeschäftstark einzuschränken.
Eine Reihe von Darlehen wurde noch, meist auf Grund der vor Ansbruch des Krieges in Geltung
befindlichen Bedingungen, ausgezahlt.

Das Hauptgeschäftbestand in der Gewährung kurzfristiger, jederzeit kündbarer Darlehen
an öffentliche Anstalten, Gemeinden und Kreise; sie erfolgte in der Hauptsache gegen Unterlage von
mlludelsicheren Wertpapieren, vielfachim Wege des Wechselkredits uud iu wenigcubesonderen Falle"
auf Grund rechtsverbindlicherBeschlüsse öffentlich rechtlicher juristischerPersonen. Die erstmaligen
Auszahlungen für diese Art Darlehen erreichtendie Snmme von

419493 250,91 Mark.

Außerdem erhöhte die Landesbank der Rheinprovinz den im Vorjahre gewährten Kredit
an die LandesversicherungsanstaltNheiupruvinz von ca. 11 Millionen ans 38,7 Millionen M",
wodurch diese Anstalt in die Lage kam, einen erheblichen Teil der kommunalen rheinische» Oclow
dürfnissein besonders billiger Weise zu befriedigen.
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Eine Hauptaufgabe der Landesbank bestand in der erheblichen Arbeit für Zeichnung und
Unterbringung der zweiten und dritten Kriegsanleihe.

Wahrend die Zeichnung der Landesbank für sich und ihre Kundschaft bei der ersten
Knegsaulcihe 100 Millionen betragen hatte, erreichtesie bei der

zweiten Kriegsanleihe 210 Millionen und bei der
dritten „ 370

Besonderer Dank für dieses hervorragend günstige Ergebnis gebührt nnscren chemischen Sparkassen,
welche zu dem Gesamtergebnis von 680 Millionen uicht weniger als

487 Millionen
beigesteuert haben. Die Einrichtung der Landesbank als Zentrale der rheinischen Spar¬
kassen hat sich bei diesen Aulässen hervorragend bewahrt.

Bemerkt mag werden, daß die Landesbank die für Kriegsauleihen erforderlichenVor¬
schüsse erheblichunter dem Satz der Neichsdarlehnskasse zur Verfügung stellte.

Aus deni Agio-Neservekontowurde ein Betrag von 1300 000 Mark znr Abschreibung
auf die unter den Aktiven stehende 39. Ausgabe 4°/«iger Nheiuprovinz-Auleihescheine entnommen.

Die im Anfange des Krieges gegründete
Kriegsversicherung

auf Gegeufeitigkeitim Interesse der Hinterbliebenenunserer gefallenen rheinischen Krieger hat auch
lm Laufe diefes Geschäftsjahres einen erfreulichenZuwachs erfahre». Es waren ihr am 31. De¬
zember 1915

126100 Krieger mit einem Versicherungskapitalvon 2 007 440 Mark
angeschlossen. In dringenden Fällen hat die Landesbank der Nheinprovinz aus dem von ihr
gebildeten Kriegshilfsfunds Vorfchttsfe an bedürftige Hinterbliebenegefallener Krieger geleistet, die
bei der späteren Auflösung der Kasse dem Kriegshilfsfonds zurückzuerstattensind. Als gefallen
gemeldet find bis 31. Dezember 1915 3444 Krieger mit 7006 Anteilscheinen.

Das Wertpapier-Tcpotgeschiift
hat im Zusammenhang mit der Abwicklungder Kriegsauleihen einen weiteren, außergewöhnlichen
umfang angenommen. Ohne die noch nicht zur Ablieferung gelangte dritte Kriegsanleihe beträgt
b« Brutto-Zuwachs 110 929 629,87 Mark.

Zinsen und Tilgungsraten.

Der Eingang der Zinsen und Tilgungsraten war ein recht befriedigender. Bei Ab¬
fassung dieses Berichts waren von dem Zinsensoll der einzelnen Termine des Berichtsjahres in einer
Gesamthöhe von 24 586 062,93 Mark nur mehr rückständig: 68 277,05 Mark---0,2777 °/°,
außerdem aus früheren Jahren 9413,59 Mark.

Den kommunalen Verwaltungen gegenüber hat die Landesbank der Rheinprovinz durch
Aussetzung der Tilgung, durch Herabsetzungder Tilgungssiitzeund Gewährung von Vorschüssen den
^tzt obwaltenden Verhältnissen Rechnung getragen, ohne irgend eine Vergütung dafür zu bean¬
spruchen, obwohl ihr hierdurch 3 749 007,98 Mark Betriebsmittel entgingen.

Mit Genugtuung darf festgestellt werden, daß auch im abgelaufenenGeschäftsjahreallent-
b°lben das Interesse für die
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unkündbare Tilgungshypothek,
für deren Förderung das rheinische Krcditinstitut seit 25 Jahren bahnbrechend wirkte — rnnd
97°/° der Darlehen sind mit Tilgungszwang ausgestattet —, zugenommen hat; die
Tilgungshypothekwird nunmehr allgemein als eins der wichtigsten Hilfsmitel für die Entschuldung
des Grundbesitzes anerkannt; sie wird mich im städtischen Grundstücksmarkteallmählich wieder
gesundeVerhältnisseherbeiführen.

Die vom Unterzeichnetenverfaßten Grundsätze für die

Behandlung der II. Hypotheken

(siehe Anlage I) haben in weiten Kreisen Beachtung und Anerkennung gefunden. Um diese
Grundsätze in der Praxis zur Durchführung briugeu zu können, hat der Unterzeichnetefür den
Ende Januar 1916 versammelte,! Pruvinziallaudtag eine Vorlage ausgearbeitet, die eine Aeu-
derung der Statuten der Landesbant der Nheinvruvinz dahingehend ins Auge faßt, daß

1. die Grenze der Beleihung städtischerGrundstückevon 50°/n des Tarwertes auf 60"/°
erhöht wird und

2. bei städtischenGrnndstücken und Gebäuden die Velcihung bis zu 75 vom Huudcrt
dieses Weites zulässig ist, wenn eine leistungsfähige Gemeinde für den 60 vom Hun¬
dert übersteigendenTeil der Beleihung die Bürgschaft übernimmt.

Der Provinziallandtag hat den entsprechenden Antrag des Proviuzialausschussesmit dem
Znsatz angenommen,daß im Falle der Nr. 2 die Prouinzialverwaltnng ein Drittel des etwaigen
Ausfalles trägt, (siehe Anlage II).

Der Gedanke, daß der Krieg tiefe Wunden besonders in deu Kreisen des kleinen Hand¬
werks und Gewerbes schlägt, zu deren Heilung rechtzeitig Vorsorge getroffen werden muß, hat den
Unterzeichnetenveranlaßt, bereits am 2. Oktober 1915 für den bevorstehendenProvinziallandtag
die Gründung einer provinziellen

Kricashilfslassc

unter Mitwirkung des Staates iu Vorschlag zu briugeu. Der vom Provinzialausschuß geneh¬
migte Entwurf fand bei den zuständigen Ministerien des Innern, des Handels und der Finanzen
beifällige Zustimmung; es ist ein Zuschuß des Staates vuu 3 Millionen Mark ins Auge gefaßt,
sofern der gleiche Betrag vom Provinziallandtag zur Verfügung gestellt wird, (siehe Anlage III>

Auch diese Vorlage hat inzwischeneinstimmige Annahme im 56. Provinziallandtag ge¬
funden nnd so sind denn der Verwaltnng der Landesbank im kommenden Geschäftsjahre ncnc außer¬
ordentlichwichtige Aufgaben gestellt.

Mit Genugtuung darf festgestellt werden, daß die vom Unterzeichnetengegebene Anregung
zur Gründung einer Kriegshilfskasseim ganzen Staate Nachahmung gefunden hat und ebenso die
von ihm ausgearbeiteten Grnndsätze für die Einrichtung nnd Geschäftsführung der Kasse in fa>
allen Provinzen als Mnster gedient haben.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres ist ein recht befriedigendesgewesen,trotzdem die Ver¬
waltung der Laudesbant darauf Bedacht genummen hatte, den Sparkassen die gläuzeude Mitwir¬
kung an den nationalen Anleihen durch besonders günstige Kreditbedingungenzu erleichtern.
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Bezüglich der Höhe des Reingewinns sei bemerkt, daß ein Betrag von 214 472,58 Mark
"^ Zinsauteile des Rechnungsjahres 1915 — bereits beim Reingewinn des Jahres 1914 ausge¬
wiesen wurde.

Das Stilliegen im Darlehnsgeschäftmachte sich natürlich im Erträgnis dieses Geschäfts¬
zweiges ungünstig bemerkbar.

In Nachstehendem soll die Entwicklungdes Geschäfts an der Hand der Bilanzposten
im Einzelnen erläutert werden.

H.. Aktiva.

I. Zarlehnsfordernngen.

1. Langfristige Tarlehen.

Am Ende des Geschäftsjahres 1914 stellten sich diese auf . 629 133 872 Ml. 97 Pf.
An neuen Darlehen wurden seit dem 1, Januar 1915 ausgezahl t 4 800 25 2 „ 36 „

633 934125 Mk. 33 Pf^
Dagegen wurden getilgt bezw. in 1915 vorzeitig Zurückgezahlt 14 637 85 6 „ 34 „

s° daß am Schlüsse des Jahres 1915 die Darlehnsforderungeu . . 619 296 268 Mk. 99 Pf.
betrugen.

Die Tarlehusforderungen der Landesbank verzinsensich Ende 1915 wie folgt:
zu 3 V2 °/° Zinsen 120 715186 Mk. 65 Pf.

3«/i° °/u
3V4 °/°
4°/«
4,1 °/°

15 233 945 » 24
76 339 419 „ 01

158 762 017 „ 51
99056 208 „ 28
36 315175 » 49
13 548 464 » 51
50 314 639 „ 16
22 375 502 „ 79
26 635 710 >» 35

4,2 °/°
4V8 °/°
4,15°/°
4V< °/°

, verschiedene"/» „
zusammen 619 296 268 Mk. 99 Pf.

Die Turchfchnittszifferder Darlehen betrug Ende 1915:
1. ländliche .... 13 194 Mk. 35 Pf.
2. städtische .... 21822 „ 62 „
3. kommunale .... 79564 „ 69 „
4. Kleinbahndarlehen. . 462 508 „ 17 „

Es wurden 293 Anträge auf Freigabe von Grundstückenaus dem Hypothekenverbande
genehmigt.
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Im Jahre 1915 blieben 17? Darlehnsschuldnermit Zinsen im Betrage von 68 277,05 Mark
im Rückständegegenübereinem Gesamt-Zinsen-Einnahmcsullvon 24 586 062,9^ Mark.

Von den am Schlüsse des Jahres 1914 noch schwebenden 15 Zwangsversteigerungenund
Zwangsverwllltungen (siehe vorjährigen Bericht) sind 11 Zwangsversteigerungen, darunter 4 mit
Iwllngsverwaltung, und außerdem 1 Iwangsverwalwng erledigt, 1 Zwangsverwaltung läuft noch.

Im Jahre 1915 war die Landesbank an 9 weiteren Zwangsversteigerungen, darunter 2
Zwangsversteigerungenmit Zwangsverwaltung, und außerdem an 6 Zwangsverwllltungen beteiligt,
von denen 5 Zwangsversteigerungenerledigt sind. Beim Jahresschluß schwebeu insgesamt noch
8 Zwangsversteigerungen,darunter 2 mit Zwangsverwaltnng, nnd außerdem 7 Zwangsverwaltuugcu,
Bei 1 Zwllugsversteigeruug erlitt die Landesbant einen Ausfall von 2473,72 Mark, der aus
Zinsgewinn gedeckt wird.

2. Kurzfristige Darlehen.

Die Lombard- und Vorschußzahlungenbetrugen Ende 1914 . 54 01? 118 Mk. 40 Pf.
Zugang in 1915.............. 419 493 250 „ 91 ^

zusammen 473 510 369 Mk. 31 Pf.
Abgang in 1915..............282 0968 83 „ 14 „

Bestand Ende 1915 191 41 3486 Ml. 17 M ,
bestehend in Darlehen an Sparkafsen, Korporationen und Private,
sowie an Gemeinden und Kreise . . . . 191111 855 Mt. 98 Pf.
uud in Vorschüffeu an die Provinzialverwllltuug 301630 „ 19 „

Die außerordentlicheSteigerung des Lombardgeschäfteserklärt
sich aus den hohen Anforderungen, welche durch den Ausbruch des
Krieges und die starke Beteiligung der rheinische» Sparkassen an der
Kriegsanleihe vorübergehendhervorgerufen wurden. Die Abwickelung
dieser Vorschüsse hat bei Herausgabe dieses Berichtes weitere erhebliche
Fortschritte gemacht.

Im Lombardverkehr mit Sparkassen stellten sich die Aus¬
zahlungen auf . . ................ . 354 583 963 Mk. 14 Pf-
die Rückzahlungenauf ...............221224 251 „ 68 „

133 359 711 Mk746Ps
so daß sich zuzüglichdes Vortmges von 1914 in Höhe von. . . . 38 507 432 „ 40 „
der Bestand an Vorschüssen auf ............^7^867 143 Ml. 86 M
belief.

Ende 1914 betrugen die an Gemeinde- und Stadtkafsen aus¬
gegebenen Lombarddarlehen uud Vorschüsse ......... Z 95g 284 Mk. 85 Pf-

Im Jahre 1915 wurden weiter ausgezahlt....... 21 ßgO 912 „ 28^
25 63719VMk7l3 Pf-

zurückgezahlt ___ 20122 1 72 ^^13^.
so daß sich Ende 1915 ein Bestand von .......... 5 515 025^M^ ^
ergibt.
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II. Barbestand, Wechsel, Postscheck- und Bankguthaben.

Die Bewegungen, die im Jahre 1915 sich bei diesen Aktiven vollzogenhaben, werden
onrch nachstehende Tabelle wiedergegeben:

Bestand am 1, Januar
1915 .....

hierzu die Gesamtein¬
nahme des Jahres .

abzüglich der Ausgabe
des Jahres , . .

verbleibt am 31, De¬
zember 1915 ein Be¬
stand von . . . .

Kasse

^t

223 394

«0 219160

^>

60 442 554

60172 294

74

58

270 260 16

Reichsbant-
gutgnben

775 049

573 549 998

«5

l'!
574 325 048

573 201 613

27

69

1123 434 58

Wechsel

6 445 000
!

^59617 500
266062 500

262790000

3 272 500

Bank¬
guthaben

5 025 772 38

185596 41157
190622183

184674 794

5 947 389 46!

Post-
scheckvertchr

^

238 760

91337 692
91 576 453

91380 201

196 252

70

77
47

25

22

Bestand: Gesamtsnmme 10 809 836 Mark 42 Pf, Bilanz Aktiva Nr. 3.

Die Umsätze sind auf allen Konten ganz erheblich gestiegen. Wie sich der bargeldlose
Geldverkehr beim Eingang der Tarlehnszillsen und Tilgungsraten im einzelnen abgewickelt hat,
zeigen die folgenden Zahlen:

Rech¬
nungs¬

jahr

Verrechnungen
mit

Banken pp.

Durch
Postscheckamt

in Coln

UeichsvanK
Post-

amveismigen

Wiro-Kontu
sonstige Ueber-

Weisungen

K'

Persönliche
Zahlungen

>sse

Geldbriefe
Total

^i j^ ^ j H ,^i ^ ^i .'! ^/ ') ^ '. .,/ ,g
»809 13 522 278 !!!» 2 9I8 68N .,'. 2 738 573 i,«; 5 399 363 ,-> l 981 l!77 <!!! 3 500 642 71 30 060 916 51

1910 16 528 051 <!!> 5 182 239 62 2132 895 ,i« 4 906 121 0!l 2 309 533 67 2 570 018 M 33 628 859 6?

1911 19 307 213 I!» 6 611747 ',!, 1818 474 ,!, 6178 761 ü'1 1 991 030 4! 1652 091 86 87 559 318 ^

1912

1913

23 744 732 :!!! 5 609153 l!V 1 889 693 .'!? 4 155 988 ,!, 1714 915 97 1192 517 79 38 007 000 94

23 «75 495 ^!, 7 904 955 ttü 1 606 841 .'!« 4 905 019 2 008 768 !? 1 434 732 <I! 40 835 832 97

1914 22 540 628 „«', 9 271668 ,:? 994 901 «« 5 199 995 !? 1709004 1070 535 01 40 786 732 ^7

1915 20 484 323 7« 11061294 5!,1 663 213 <l^! 5 489 785 9!> 1 369 267 0!' 733 636 ^, 39 801 520 !!!>

Der eigentlicheBar- und Kassenverkehrhierbei betrügt mithin nur mehr 5°/°.

Auch im Verkehr mit den Sparkassen und Gemcindetassenhat die Ausschaltung des baren
Geldverkehrsdurch Verrechnungenganz bedeutendeFortschritte gemacht.
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III. Wertpapiere.

Der Bestand an eigenen Wertpapieren besteht aus:
a) eigenen zurückgekauften Rheinprovinz-Anleihcscheinenund zwar:

3°/°igen im Nennwerte von I 144 000 Mk.
3'/3«/..igen „ „ „ 450600 ..
3V2"/«igen „ « .. 1905000 .,
3'/2«/nigen ...... 5 261800 ..
3«/i«°/°igeu , „ „ 670 500 ..
3V4"/°igen...... 834 000 ..
4«/°igen ......_^ 199 200^

Nennwert 11 465 100 Mk.
die mit.....................9680800 Mk. 30 Pf.
zu Buch stehen,

b) noch nicht begebenen40 Millionen Mark 4°/°igcu Nhein-
provinz-Anleihescheinen 39. Ausgabe zum Buchwerte von .....38 700 000 Mk. — Pf-

e) Reichs- und Staatsanleihen im Nennwerte von 9151400 Mark und zwar:
1. 3°/«igen mit 2 262 200 Mt. 5 70"/°......1583540 Mk. — Pf-
2. 3V2<V°igen .. 4 262 000 „ K 80,38°/° .....3 425 802 „ — „
3. 4"/°igen „ 2 471600 „ ^93.045°/°..... 2 299 707 „ 50 „
4. 5"/°igen „ 2 200 „ ^97,4813«/« .... 214 4 „ 60^^

Buchwert: 7 311194 Mk. 10 Pf-
Nicht als Aktivposten aufgeführt sind die endgültig zur Tilgung ausgesonderten

6 537 300 Mark Nennwert Rheinprovinz-Anlcihescheinc,die daher auch vom Umlauf der Rhein-
proniuz-Auleihcscheine auf der Passivseite in Abzug gebracht wurden,

IV. Oessentliche Hinterlegungsstelle für Wertpapiere.

Die Zahl der Hinterleger stieg im Berichtsjahre !915 von 2474 auf 3105, die Zahl
der Depots von 9493 aus 11711 mit eiuem Gesamtbeträge von 436 874281 Mart 51 Pf«

Der Iahreszuwachs an hinterlegten Wertpapiere» war der stärkste seit Bestehen der
Landesbank.

Die hiutcrlegtcu Nheiuproviuz-Anleihcscheiucbeliefeu sich Ende 19l5 auf 18!) 611360
Mart - rd. 41,178 °/° des Gesmutumlaufs.

V. Die Beteiligung der Laudcsbauk der Nheiupruviuz bei der Provinzial-Lebensver-
sichciliugsanstaltder Rheinprovinz in Höhe von 1 000 000 Mark wurde im Berichtsjahre vollzöge"-

VI. ZmmovilienKonto.

Die Immobilien bestehen aus dem VaukgebäudcFriedrichstraße 60 und Mrstenwllll 154
nebst dem neuen Tresorbau und den, auf diesem errichtetenOberlichtsaale, sowie aus den Haus""
Friedrichstraße 56 und 58 mit einem Gesamtwerte von 784746 Mart 30 Pf., die abge¬
schrieben sind.
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Das nach dem vorjährigen Bericht übernommene Haus-Gruudstück erforderte weitere
9981 Mark 33 Pf., die dem Immobilien-Konto zur Last geschrieben wurden. Das Grundstück
ist zwischenzeitlich verkauft worden.

L. Msstva.
I. Oigenes Mermögen.

1. Der Stammfonds beträgt unverändert ..........3 000 000 Mü — Pf.
2. Der Reservefonds ^ (Provinzial-Rcservefonds)beträgt ..... 2 000 000 M k? — Pf.
3. Der Reservefonds L. (Landesbank-Nefervefonds)betrug nach dem vor¬

jährigen Abschluß .................5 800 000 Mk. — Pf.
Im Jahre 1915 wurden ihm aus dein Zinsgewinn des

Jahres 1914.................. 500000 „ — „
zugeführt, so daß er Ende 1915 ............ 6 300 000 Mk. -Pst
betrug.

4. Der Reservefonds „Sundernicklage des Effektengeschäfts"hatte Ende
1914 einen Bestand von ............... 150 175 Mk. 37 Pf.

Im Jahre 1915 wurden ihm zugeführt....... 42 630 „ 10 „
Bestand Ende 1915 . . 192 805 Mk. 47 Pst

Der starke Zuwachs der hinterlegten Wertpapiere hat naturgemäß mit der Zeit ver¬
mehrte Einnahmen aus diesem Geschäftszweigzur Folge.

5- Dem Fonds für Nachlässe in Notstaudsfä'llen in Höhe von .... 9 538 Mk. 93 Pf.
wurden im Rechnungsjahre 1915 wieder zugeführt ......_____ 461 „ 07 „
s° daß Ende 1915 ein Bestand von........... 10000 Mk. — Pf.
verblieb.

6. Der Stcmvclfonos hatte Ende 1914 einen Bestand von ..... 748 393 Mk. 28 Pf.
Im Rechnungsjahre 1915 wurden ihm.ans Beiträgen der

Darlehnsfchnldnerzugeführt ..............____3 6184 „ 15 ..
-- 784 577 M. 43 Pf.

Belastet wurde der Fuuds mit der im Jahre 1915 zu zahlen¬
den Effekten- und Talonsteuer im Betrage vou ........ 29 36? „ ..
so daß am Schluß des Nechuuugsjahres 1915 ein Bestand verbliebvon 7l,l, ^', ü Ml. !,'! Ps,

7. Der Kriegshilfefonds, gebildet aus den Ueberschüsscn bei der Abwicke¬
lung der 1. Kricgsaulcihe gemäß Beschluß des Provinzial-Ausschnsscs
vom 19. Januar 1915, betrug............. 160 000 Mk. — Pst
Demselben wurden aus der Abwickelung der 2. Kricgsanlcihe zugeführt 23 2 318 „ 80 „

-- 392 318 Mk. 80 Pst
Dagegen winden dem Fonds die Verwaltungskostender Kricgs-

versicherung sowie die Vorschüsse au die Hiuterblicbenender Kriegsver¬
sicherten (vorübergehends. Seite 97 und Kriegsversichcruug)und endlich
Zinsuachlässc an uotleideude Hypothckeuschuldncrder Landesbank ent¬
nommen mit .................. 95006 „ 38 „

so daß Ende 1915 ein Bestand von ........... 29? 312 Mk. 42 Pf.
verblieb.
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8. Agiotonto.
a) Agio-PeserveKonto.

Das Agio-Neservekontohatte am Schlüsse des Jahres 1914
einen Bestand von ..................1 696 964 Mk. 75 Pf.

Durch die endgültige Zurückziehungvon 1315 000 Mark Rhein-
provinz-Anleihescheincnaus dein Verkehr s. hierunten II. Nr. 9 ist dein
Konto ein weiterer Agiugcwinn von ............ 56 570 „ 70 „
zugeflossen. 1 753 535 Mk. 45 Pf.

Zur Abschreibung auf die neu unter die Aktiven eingestellten
40 Mill. Mark Nheinprovinz-Auleihe 39. Ausgabe wurden dem Konto
dagegen entnommen ................. 1300 000 „ — „
so daß sich der Bestand Ende 1915 auf ........... 453 535 Mk. 45 Pf.
stellt.

b) Disagw-Konto.
Das Disagio-Konto betrug Ende 1914........ 459 577 Mk. 96 Pf.
Dem Konto wurden im Berichtsjahre 1915 zugeführt:

1. Beitrage der Darlehnsschuldner ......... 143493 „ 96 .,
2. Erstattete Spesen .............____23 526 ., 64 .^

Summe 626 598 Mk. 56 Pf.
Das Konto wurde belastet mit:

>. Druck, Emmissiuus sowie Inscrtioustosten, Schlnßschein-
stempel und Provisionen . . . 31 903 Mk. 09 Pf.

2. Sonstige Spesen ......^ 27 482 „,87 „ -- 59 38 5 Mk . 96M
Bestand des Disagiu-Kontos Ende 1915 ........ 567 212 Mk. 60 Pf-

also 107 634 Mark 64 Pf. mehr wie beim Jahresbeginn.

II. HterbindlMette«.
!>. Nhcmproviuz-Anleihescheine.

Der Umlauf stellte sich Ende 1914 auf.........615148 300 M-
Hierzu die im Berichtsjahre eingestellte 39. Ausgabe s. ^. III d mit 40 000 000 ,.

^ ,,. , 655 148 300 Ml.
Endgültig durch Rückkauf aus dem Verkehr

gezogenwurden ............. 1315 000 Mk.
An verlosten Stücken wurden eingelüst . . ___ 1007 800 „ 2 322 800 „
Es verbleiben mithin als UmlanfschuldEnde 1915 . . T^ 7^6^825 500^k.
Die eigenen Bestände verminderten sich also um 2322800 Mark.

10. Depositen.
Der Depositenverkehrder Landesbank gestaltete sich im Rechnungsjahr 1915 wie folgt:

Bestand am Schlüsse des Rechnungsjahres 1914 . . . 22 214 790 Mk. 98 Pf-
Im Rechnungsjahr 1915 wurden hinterlegt .... 28520449 84 „

Summe 50735 240 M. 82 .
Dagegen im Jahre 1915 zurückgezogen ......28 998 580 „ 33 »^
Bestand ................^21^36 660 M 49 U
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Die Depositen bestehen aus:

»,) Depositen der RheinischenProvinzialverwaltung . . 6111425 Mk. 09 Pf.
d) Depositen der Provinzial-Feuerversicheruugsauftalt

1. aus laufenden Bestanden ........ 4 330 845 „ 2? „
2. aus Reservefondsund Prämicu-Neservefouds . . 8 270 885 „ — „

e) Provinzial-Lebensversicheruugsanstaltder Rheinprovinz 468 310 „ 80 „
ä) Depositeu dritter ............ 2 555194 „ 33 „

zusammenobige 21 736 660 Mk. 49 Pf.
Hierzu Bestand des RheinischenMeliorationsfonds ... 247 7 09 „ 14 „

so daß die Gesllmtdepositenbetrugen 21984 369 Ml. 63 Pf.

11. Kontokorrent-Guthaben.
Der Bestand der Kontokorrents betrug Ende 1914 ... 61 069 704 Mk. 51 Pf.
Zugang in 1915..............1314 873586 „ 94 „

zusammen 1^75943"291 Mk. 45 Pf.
Abgang in 1915..............1221846 484 .,^77^.,

Nettobestand Ende 1915 154 096 806 Mk. 68 Pf.,
bestehend in 155 081812 Mark 89 Pf. Guthaben abzüglich 985 006 Mark 21 Pf. Schulden
der Konteninhaber.

Der Verkehr der Landesbank mit den Sparkassen,
der in obigen Ziffern mit enthalten ist, war auch im abgelaufene!! Rechnungsjahre außerordentlich
lebhaft. Im Näheren gestaltete sich der Verkehr wie folgt:

Die Eingänge belicfen sich auf ..........227 087 113 Mk. 16 Pf.
Die Abhebungendagegen auf .......... 228 868 20 7 „ 08 „

--- 1 781093" Mk. 92 Pf"
s° daß sich unter Verrechnungdes Vurtrages von 1914 in Höhe von 5 891769 „ 36 „
das Guthaben der Sparkasse» Ende 1915 auf ........ 4110 675 Mk. 44 Pf.
stellte.

Im WertpapiereDeputvcrkehr stieg die Sumnie der von Sparkassen hinterlegten Wert¬
papiere von 120 877 304 Mark 85 Pf. anf 191877 304 Mark 85 Pf. und die Anzahl der
hinterlegendenSparkassen von 184 auf 191.

Die Höhe der vou den Sparkassen miteinander verrechnetenBeträge erreichte die Summe
von 11997 567 Mark 27 Pf. bei 456 Aufträgen.

Der Verkehr mit Stadt- und Gemeint»etasscn
hat sich im verflossenenGeschäftsjahreweiter günstig entwickelt.

Im Kontokorrentvcrkehrmit diesen Kassen beliefcn sich
die Abhebungenauf ................23316149 Mk. 70 Pf.
die Eingänge auf ................. 23215356 „ 50 ..

100 793 Mk. 20 Pf.
5° daß sich unter Verrechnung des Vortrages von 1914 in Höhe von 886 543 „ 9 5
dns Guthaben der öffentlichen Gemeinde- und Stadtkassen auf ... 785 750 Mk. 75 Pf.
stellte.

14
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Im Wertpapier-Depotverkehrstieg die Summe der von Gemeindekassen hinterlegten Wert»
Papiere von 10 87591« Mark 49 Pf. auf 13 987 833 Mark 08 Pf. und die Anzahl der hinter¬
legendenKassen von 132 ans 179.

12. Verwllltungslosten.
Hierzu ist zu bemerken,daß im Rechnungsjahre 1915 . . . 520 345 Mk. 73 Pf.

verausgabt wurden abzüglicheigener Einnahmen aus Mieten und Vergütung
der Laudesversicherungsanstaltfür die Aufbewahrung und Verwaltung der
Effektenmit ................... 20050 „ — ^
so daß die Nettokostenmit ...............500295 Mk. 73 Pf.
aus Zinsübeischüssenzu decken blieben.

Die Anzahl der bei der Landesbnnkgeführten Konten betrug am 31. Dezember 1915:
17 459 Darlehnskonten der Landesbank,

397 „ des Melioratiuusfonds,
4 247 „ der Laudesversicherungsanstalt,

11 711 Konten der Effekten-Depots,
2 685 so nstige Konten.

im ganzen 36 499 Konten,
gegen 33 947 Konten im Vorjahre.

Die Gründe für den Rückgang der Darlehnskonten sind die gleichen, wie im Vorjahre,
nämlich Rückzahlungälterer Darlehen und Zusammenlegungmehrerer Konten desselben Schuldners
in ein Konto.

Der Betrag der Netto - Verwaltungskosten ist verhältnismäßig gering, wenn man
erwägt, daß die Landcsbank bei im ganzen 36 499 Konten einschließlich der Effcktcndepots,die sehr
viele Arbeit bedingen, am 31. Dezember 1915 einschließlich der Darlehen des Meliurationsfonds

..........1330185219 Mt. 8? Pf«
Die Zunahme gegen das Vorjahr mit 33 947 Konten und einem
Vermögen von .................1069644093 „ 29^,,,
beträgt somit 2552 Konten mit einem verwalteten Vermögen von . 260 541^126^ M. 58 Pf-

Das Vermögen der Landesbnnk besteht Ende 1915 ans:
1. dem Stammfonds .................3 000 000 M. — Pf-
2. dem Reservefonds inkl. Sonderrücklage, Stempelfonds und Fonds für

Zinsnachlässe, Kriegshilfsfonds ............. 9 555328 „ 32 ,,
3. dem Bestände des Agio-Neservckontosnach Entnahme von 1 300 000 . 453 535 „ 45 ,,
4. dem Bestände des Disagiokontos .......... 567 212 , 60 „
5. den Immobilien im Gesamtwerte von .......... 842 912 „ 72 ,,

^14418 W9 3M09M

Als Netto-Zinsgewinn für 1915 verbleibt ein Betrag von . . 1959 924 Mk. 54 Pf>
Hierzu Vortrag aus 1914.........' . . . . 82 488 „ 43 „,

-^2^42412Ml797Pf
der zur Verfügung des Provinzialausschnssessteht.
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13. Iahrcsrechnuna.cn.

Die Illhresrechnungen der Landesbank sind bis einschließlich 1913 entlastet.

Rheinischer Meliorationsfonds.

Das Stammkapital des Rheinischen Meliorationsfonds beträgt einschließlich eines dem¬
selben aus Notstandsfonds zugeflossenen Betrages von 3800 Mark .^ 2 003 800 Mk. — Pf.

Die Darlehnsforderungen betrugen Ende 1914 ..... 1802 782 Mk. 38 Pf.
darauf wurden in 1915 zurückgezahlt . . . 124 091 Mk. 52 Pf.
dagegenan neu bewilligten Darlehen ausgezahlt 77 40 0 „ — „

46691mithin Abgang

Summe der Darlehnsforderungen Ende 1915
Hierzu der am Schlüsse des Jahres verbliebeneBarbestand von

Summe
Düsseldorf, 8. Mai 1916.

52

1756 090 Mk. 86 Pf.
247 709 .. 14 „

2 003 800 Mt. — Pf.

Per Direktor der «FandesbanK der Meinprovinz.
Dr. Lohe.

Geheimer Renicrmigsrnt.

Gewinn- und Verlustrcchuungvom 3l. Dezember 1915.

Ausgaben.
"'nsen von RheiuprovinzAnleihe

scheinen .....
„ Depositen ....

^ " „ Kontokorrent-Guthaben
^"waltungs- uud sonstigeKosten
""»gewinn

Summe

^ s
1

22 405 623 79 2
956 343 66 3

3117 358 07 4
500 295 73 5

2 042 412 97 6
29 022 034 22

Vluulchmen.
Vortrag aus 1914.....
Zinsen von langfristigen Darlehen

„ „ kurzfristigenDarlehen
„ „ Bankguthaben . . .
„ „ Wertpapieren . . .
.. .. Wechseln ....

Snmme

82 488
24 337 773

3 709 470
208 266
318 681
365 353

43
69
40
12
79
79

29 022 034 22

14»
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Bilanz der Landesbank
Aktiva.

Darlehnsforderungen:
»,) langfristigeDarlehen .............
d) kurzfristige, durch Verpfändungvon mündelsicherenWertpapieren

gedeckteDarlehen ..............
o) sonstige satzungsgemäßgedeckteDarlehen .......
ä) Forderungen an Beiträgen zum Disagiofonds .....

2 Vorschüssean die Provinz und kleinere Vorschußkonten .....
3 Barbestand, Wechsel, Postscheck-und Bankguthaben ......
4 MündelsichereWertpapiere im Nennwert von 60 463 100 Mark, ab¬

geschriebenauf ................
Außerdemist eiu zu Tilgungszweckenendgültig aus dem Ver¬

kehr gezogenerBestand von Rheinprovinz-Anleihescheinenim Nenn¬
werte von 6 537 300 Mark vorhanden.

Beteiligung bei der Pruvinzial-Lebensversicherungs-Anstaltder Rhein¬
provinz ..................

6 Forderungenan das Rechnungsjahr 1916, Zinsanteile: .....
7 Immobilien:

a) Das BankgebäudeFriedrichstraße60 und Fiirstenwallstraße154,
der neue Tresorbau und der auf demselben errichteteOberlicht»
saal, sowiedie Häuser Friedrichstraße56 und 58 im Gesamt-
werte von 784746 Mark 30 Pf. nebst sämtlichemInventar
abgeschrieben,

K) ferner ein übernommener Besitz im Gesamtwertevon 68 147,75
Mark, abgeschrieben bis auf ...........

619 296 268

184 267 621
6 844 234

6 793

99

73
25
17

810414 918 14

1297 537
10 809 836

55 691 994

1000000
180 904

9 981

50
42

40

0?

879 405 171

33

86
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vom 31. Dezember1915.
Uasstva.

i
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12

13

H,. Eigenes Vermögen:
Stammfonds ...............' . . . .
Reservefondŝ , (Provinzial-Neservefonds)..........
ReservefondsL (Landesbank-Neservefonds) ..........
Sonderrücklagedes Effektengeschäftes ...........
Funds für Nachlässe in Notstandsfällen ..........
Stempelfonds ..................
Kricgshilfsfonds .................
Agiokonto:

a) Agio-Reservekonto........ 453 535,45 Mt.
li) Disagiotonto........^___ 5 67 212,60 „

L. Verbindlichkeiten:
in Rheinprovinz-Anleihen: ........659 362 800 Mt.

Hiervon ab zu Tilgungszweckenendgültigaus
dem Verkehrgezogene Stücke .... 6537300 „

Depositendes Provinzialverbandes, seiner Anstalten und Dritter . .
Sonstige Creditoren ................
Accepte (auf Grund Befchluffesdes Provinzialausschussesvom 9. Nov.

1915) ...................
Zinsgewinnaus 1915 nach Abzugder Verwaltungs-

kosten .............1959 924,54 Mk.
Hierzu Vortrag aus 1914.....^____82 488,43 „

2 042 412,97 Ml.
Davon sind bereitsan die Provinzialverwaltung

abgeführt .......... 705 000,- Ml.
Zur Verfügung des Provinziallandtages bezw.Ausschusses. . . . .

3 000 000
2 000 000
6 300 000

192 805
10 000

755 210
297 312

1020 748 05

H

47

43
42

13 576 076 37

652 825 500
21 984 369

155 081812

34 600 000

1337 412 97

63
89

879 405171 86

Die Uebereiustimmungder Gewinn- und Verlustrechnungund der Bilanz mit den Büchern
b« Lllndesbantbescheinigen.

Düsseldorf, den 8. Mai 1916.

Bernegau, Cremer,
Lllnbesbllnkiatund I. Rechnungs'Nirettor. II. Rechnungs-Direkwr.
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Anlage I.

Aeber zweite AypotheKen.

1. Dadurch, daß das Gesetz den Begriff der müüdelsichern Hypothek und damit indirekt den Begriff
der nicht mttndelsichern Hypothek aufgestellt nnd letztere als minderwertighingestellthat, ist die
Frage in den Vordergrund gerückt: In wieweit ist die gesetzlichnicht mlindelsichere Hypothek
nach der Erfahrung nnd der Verkchrssitte minderwertig, in wieweit aber etwa von Wert?

2. Das vorsichtige Gesetz gibt eine Grenze in Prozenten an. Ist nun alles, was über diese
Grenze hinaus liegt, unsolide und nicht beachtlich? Nach den Statuten der Belcihungsiustitute
ist eine Beleihung über 50, 60 bzw, 66V«"/« verboten. Ist sie deshalb vertchrsmäßig ohne
Wert? Ohne Verkehrs- und Sicherheitswert?

3. Wertlos ist sie in zweifacher Beziehung:
1. insoweit, als sie nicht als Deckung für Mündelgeld,
2. insoweit, als sie nicht als Deckung für Pfandbriefe dienen darf.

4. Aber bestehen bleibt die Tatsache, daß jener über die mlindelsichere Grenze hinaus vorhandene
Wert teilweise im Verkehr als wirklicher Wert (wenn auch zweiter Klasse) geschätztwird;
dieser vorhandeneVerkehrsweg mnß auch realisierbar, das heißt veräußerlichoder beleihbar sein.

5. Wie weit darf der Verkehr den über die MündclsichcrhcithinausgehendenWert noch als einen
beleihbarcn Wert gelten lassen?

Diese Frage führt zn der weiteren Frage:
Welche Erwägung hat vor Jahrzehnten zu der Festlegung der Mündelsicherheitsgrenzenvon

50, 60, 66V-, °/° geführt?
Jedes Grundstückkann
»,) durch Mißwirtschaft oder
l>) ohne Zutun des Eigentümers durch allgemeinen Rückgang der Konjunktur oder örtliche

Verhältnisse eine starke Entwertung erleiden; im Mttndelintercsfc ist diese möglicheEnt¬
wertung (einschließlich der Kosten der Nechtsverfolgnng und der rückständigenZinsen) auf
V« oder V« des Weites angenommenwurden,

6. Die Erfahrung lehrt aber, daß bei normal gebauten Häusern in normaler Verkehrslage eine
Entwertung im Laufe einer Generation nm V,n kaum vorkommt, noch weniger bei frucht¬
tragenden, landwirtschaftlichenGrundstücken;felbst bei starker Verwahrlosung kann bei letzteren
kaum eine Entwertung um V^ vorkommen.

?. Zwischen den beiden Beleihungsarten einen Unterschied bezüglich der Höhe der Veleihuugs-
grenze zu machen, rechtfertigt sich schon aus zwei Gründen:
»,) weil bei städtischemHausbesitz sowohl der sichere Ertmgswert als auch der Verkaufswelt

stärkeren Schwankungen unterliegt, als bei landwirtschaftlichenGrundstücken,
d) weil beim Hausbcsitz die Abnutzungsquote nnd die Reparaturtustcn und somit die Gefahr

einer bedeutenderenWertverschlechterungeine erheblich größere Rolle spielen, als bei land¬
wirtschaftlichen Grundstücken.
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8. Dies als richtig angenommen,ist erfahrungsmäßig — immer eine zuverlässige Wertsermittelung
vorausgesetzt— eine Vcleihung von Gebäuden bis 70°/«, eine solche von landwirtschaftlichen
Grundstückenbis 75 °/o des Wertes innerhalb der im VerkehrangenommenenSichcrheitsgrenze.

9. Der Abnutzung der Gebäude — auch bei Landgütern — entsprechend,ist eine fortschreitende
ZwllNgstilgUNgdas unentbehrliche Mittel, die Beleihung im Rahmen des jedcrzeitigen,eventuell
zurückgehenden Sachwertes zu halten.

10. Eine Neleihung über 70 °/« oder 75 °/« (bei Landgütern) des Wertes hinaus ist — abgesehen
von den Gründen der Nr. 5 — schon deshalb abzulehnen, weil zahlreiche Fälle aus der
Praxis zeigen, wie bei so hoher Vcleihung der Schuldner die dabei sich ergebenden Lasten:

Zinsen, Tilguugsbetrag, Kosten der Unterhaltung, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben,
das Risiko für Mißernten und Unglücksfällcbei ländlichen Betrieben, für Lcersteheu und
schlechte,! Gcschäftsgaugbei Häusern usw. nicht zu tragen vermag.

I!. Einen Kredit über 70"/« (75°/o) hinaus noch nuter den Begriff einer Hypothek, das heißt
einer dinglichenSicherheit zn bringen, hat keinen Wert. Es geziemt sich, diesen Kredit offen
als Personalkredit zn bezeichnen und zu behandeln.

Er steht und fällt mit den: Besitzerund kann darnach nur ein kurzfristigersein.
Demnach ergibt sich:

12. Das Gebiet der erste» Hypothekerstreckt sich:
a) bei Gebäuden bis zu 60°/» des Wertes,
d) bei landwirtschaftlichbenutztenGrundstücke«bis zu 66 V»"/» des Wertes;

das Gebiet der zweite» Hypothek:
a) bei Gebäuden von 60—70°/« des Wertes,
K) bei landwirtschaftlichbenutztenGrundstückenvon 66 V» "/«—75«/u des Wertes.

13. Die Vcleihung bei Häusern ans 50°/« des Wertes zu beschränken, hat, bei den jetzigen Bau-
urduungen und der jetzigen Bauweise, keinen Sinn mehr; die Veleihnug kaun ruhig bis zu
60 "/» gehen, sofern die Taxe zuverlässigist und die Abnutzung durch eiue Tilgungsquote aus¬
geglichenwird. Im sozialen Interesse ist die Erhöhung der Beleihnngsmöglichkcitdringend
zu empfehlen; es wird dadurch ein erheblicherTeil der über ungenügendenKredit klagenden
Hausbesitzerzufrieden gestellt.

14. Das Bestreben, für die Stelle der zweiten Hypothek im Sinne der Nr. 12 eine praktische
Veleihungsmöglichkeitzu schassen, ist berechtigt,da sonst dieser Vermögensteil tatsächlich Extra,
«oruinLi-oirliugestellt sein würde.

Aber wer beleiht diese Wcrtzone?
15. Eine Anstalt, welche sich ihre Betriebsmittel durch Ausgabe vou Pfandbriefen beschaffen muß,

kauu es nicht. (Nr. 3.) Sparkassen tonnen es nach ihren Statuten auch nicht. Private
Geldgeber kommenaus mancherleiGrttuden wenig in Betracht.

Die Vcleihung kann in der Regel nur dadurch ermöglicht werden, daß die engeren politischen
Verbände: Kreise, Städte, Gemeinden, die auch die nächsten Interessenten sind, entweder
1. eine Summe zu diesem Zwecke in bar bereitstellen und gleichzeitigeiue Rücklage bilden,

welche die mit solchen Veleihungcn möglicherweise (wegen Mangclhaftigkeit der Taxen) ver¬
bundenen Risikos zn tragen und auszugleichenhat, oder aber

2. gegenüber einer Anstalt, welche die Vcleihung an zweiter Stelle vornehmen will, eine
Ausfall- oder Ausbietungsbürgschaftübernehmen; mich in diesem Falle muß der Vlirge eine
Rücklagefür Ausfalle schaffen.



112 Landesbank der Rheinpruvinz.

16. Bei der Schwierigkeit, den Raum zwischender Beleihungsgrenze für die erste Hypothek und
der Grenze für die Zweite Hypothek genau zu bestimmen, und bei der Notwendigkeit, bei
Gewährung der zweiten Hypothek auch die persönlicheErwerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit
des Schuldners mit einzuschätzen, taun die Bewilligung der zweiten Hypothek oder die Ueber»
nähme der Garantie nur von einer Lokalinstllnz — Kreis, Stadt, Gemeinde — erfolgen,
welche die Verantwortung und das Risiko trägt.

17. Diese Lolalinstanz kann auch die Beleihuug von Hausgrundstücken bis zu ?5°/° ver¬
antworten.

18. Eine Abwälzung dieser Entscheidung,Verantwortlichkeitund dieses Risikos auf die Provinzial-
Illstanz ist nntunlich. Die Provinz könnte sich nur durch Gewährung von Darlehen an die
Lolalinstanz zu gllustigeu Bedingungen betätigen; auch kann ihr Kreditiustitut eiutreteu, wen»
die Gefahr der Beleihuug »ach Nr. 15 (2) und Nr. 16 von der Lokalinstanz getragen wird.

19. Die Einrichtung zuverlässig arbeitender lokaler Tllfiimter muß endlich angeordnet werden;
diese Einrichtung sollte durch das Bestreben, sie möglichst fehlerlos zu gestalten, nicht länger
aufgeschoben werden.

20. Eine enge Anlehnung der Beleihungsstellefür zweite Hypothekenan die Beleihungsanstalt für
die erste Hypothekist dringend erforderlich; beide müssen, wie es in Düsseldorf geschieht, Hand
in Hand arbeiten. (Vertragsgemeinschaft.)

21. Die beste Sicherheit der zweiten Hypothek ist die Lebensversicherung,besonders in der Form
der Tilgungsrestversicherung. Um die dabei sich ergebende starke Belastung des Schuldners
erträglich zu gestalten, ist es zweckmäßig,die Form zu wählen, daß zunächst nur die zweite
Hypothek mit starkem Tilguugszwang (2—3°/») ausgestattet wird und die normale Tilgung
für die erste Hypothekerst nach vollendeter Tilgung der zweite« Hypothek einsetzt oder aber bis
zur Tilgung der zweiten Hypothek nur etwa V2 "/„ beträgt.

Düsseldorf, den 9. November 1915.
Dr. Lohe.
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Anlage II.

Aenderung
der H8 5 und 8 des Statuts der ^andesbank der Uyeinvrovinz.

Frühere Fassung.
Darlehen.

6 5.
Die von der Landesbank bewilligten Dar¬

lehen sind kündbare und unkündbare; erstere
sind entweder zu jeder Zeit oder nach einer
vertraglich festzustellenden Frist kündbar, wäh¬
rend die unkündbaren gegen eine bestimmte
ratenweise Tilgung oder gegen Zahlung einer
jährlichen Amortisationsquote in der Weise be¬
willigt werden, daß die Zinsen des amortisierten
Teiles ebenfalls zur Amortisation verwendet
werden.

Bei unkündbarenDarlehen wird dem Emp¬
fänger das Recht eingeräumt, mehrere Amor-
tisationsauoten oder den ganzen Rest jederzeit
unter den von dem Kuratorium der Landesbant
vorher festgesetzten Bedingungen zu tilgen.

Bedingungen zur Erlangung
eines Darlehens.

Zur Erlangung eines Darlehens ist er¬
forderlich:
3- Die Bestellung einer hinlänglichenSicher¬

heit und zwar:

Neue Fassung.
Darlehen.

8 5.
Die von der Landesbant bewilligten Dar¬

lehen sind kündbareoder «»kündbare. Die un¬
kündbaren Darlehen werden entweder gegen
bestimmte Tilgung oder gegen Zahlung eines
jährlichen Tilgungsbetrages bewilligt; in letz¬
terem Falle werden die Zinsen des getilgten
Teiles ebenfalls zur Tilgung verwendet. Auch
die hypothekarisch sichergestelltenkündbaren Dar¬
lehen werden nur gegen eine regelmäßigejähr¬
liche Tilgung gegebcu.

Der Tilgungssatz beträgt mindestens V2
vom Hundert, flir den 5t) vom Hundert des
Schätzungswertesdes Grundstückes übersteigenden
Darlehnsteil aber mindestensI V2 vom Hundert.

Bei unkündbarenDarlehen wird dem Emp¬
fänger ferner das Recht eingeräumt, mehrere
Tilgungsbeträge auf einmal zu zahleu oder den
ganzen Rest jederzeit unter den von dem Kura¬
torium der Landesbant vorher festgesetztenBe¬
dingungen zu tilgen.

Das Recht der Rückzahlung kann indes
auf eine vom Kuratorium zu bestimmende Reihe
von Jahren ausgeschlossen werden.

Bedingungen zur Erlangung
eines Darlehens.

8 «.
Zur Erlangung eines Darlehens ist er¬

forderlich:
3. Die Bestellung einer hinlänglichenSicher¬

heit nnd zwar:
15
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Frühere Fassung.

«,) durch Bestellung einer Hypothek,welche
bei ländlichen Grundstücken das 25 fache
des Katastralreinertrages oder die ersten
zwei Dritteile, und bei städtischenGrund¬
stücken, sowie bei Gebäuden, Wäldern
und Weinbergen die Hälfte des von
zwei durch den Direktor der Landesbank
zu ernennendenTaxatoren festgestellten
Wertes der Zum Unterpfande angebo¬
tenen Immobilien nicht übersteigen darf.

Neue Fassung.

»,) durch Bestellung einer Hypothek,welche
bei ländlichen Grundstücken das 25 fache
des Katastralreinertrages oder die ersten
zwei Drittel, bei Wäldern und Wein¬
bergen die Hälfte und bei städtischen
Grundstückenund Gebäuden 60 vom
Hundert des von zwei durch den Direktor
der Landesbanl zu ernennendenTaxa¬
toren festgestellten Wertes der zum
Unterpfand angebotenen Immobilien
nicht übersteigendarf.

Bei städtischen Grundstückenund
Gebäuden ist die Beleihung bis zu 75
vom Hundert dieses Wertes zulässig,
wenn eine leistungsfähigeGemeinde für
den 60 vom Hundert libersteigenden Teil
der Beleihung die Bürgschaftübernimmt.

Genehmigt durch Beschluß des 56. Rheini¬
schen Provinziallandtags in der Sitzung vom
2. Februar 1916.

Die von dem 56. RheinischenProvinzial-
landtage am 2. Februar 1916 beschlossene,
hier angeheftete neue Fassung der 88 5 und
8 des Statuts der Landesbank der Neinprovinz
wird hierdurch genehmigt.

Beilin, den 8. April 1916.
Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung

Seiner Majestät des Königs.

Das Staatsministerium:
gez. Frhr. v. Schorlemer, gez. Lentze,

gez. v. Loebell.

Genehmigungsurkunde.
IV». 624; 21. f. I.. I. ^. II. «. 4558;

?in. Mn. I. 3057.
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Anlage m.

chrundzüge
für die Errichtung einer AriegsyilfsKasse der Hlyeinprovinz.

§ 1. Zweck
der Kriegshilfskafse ist die Gewährung von Darlehen — verzinslichen oder zinsfreien — an
Kriegsteilnehmeroder deren Angehörige zmn Zweckeder Wiederherstellungihrer selbständigen geschäft¬
lichen Existenz, besonders zur Wiederaufrichtungeiues Handwerks- oder kleinerenGewerbebetriebes.

8 2. Die Mittel der Kasse bestehen
1- in einem Betrage von 3 Millionen Mark, welchen die Proviuzialverwaltuug zur Verfügung

stellt; die Proviuzialverwaltuug wird dieseu Betrag entweder durch eine besondere,diesem Zweck
angepaßte Anleihe, oder durch Ausgabe von Wechselnoder von Schatzanweisuugender Provinz,
letztere mit einer Laufzeit vou höchstens 5 Iahreu, beschaffen. Die Gcsamtschuldist spätestens
in 15 Jahren nach dem Friedensschlußzu tilgen;

2. in dem von der Landesbank angesammelten und noch anzusammelndenBestände des Kriegs¬
hilfsfonds, soweit er nicht für die Unterstützung der Schuldner der Landesbank zurückgehalten
werden muß;

3> in einem einmaligen Beitrage des Staates in Höhe von 3 Millionen Mark. Dieser Betrag
ist entsprechend dem auf ihn eutfalleuden tatsächlichen Zinsaufkommen zu verzinsenund uach
Abzug von 15 °/°, welche der Kasse als Fonds für Ausfälle verbleiben und nicht rttckerstattungs-
Pflichtigsind, vom 1. April 1919 ab in sieben gleichen Jahresraten zurückzuzahlen.

§ 3. Geschiiftsgrundsatz.
Soweit Real- oder Personalkredit, insbesonderegenossenschaftlicherKredit, füglich nicht in

Anspruchgenommenwerden kann und Untcrstützuugsbcdürftigkcitund Würdigkeit vorliegt, sollen
"" geeignetenfnllsunter Mitwirkung von Geuossenschaften — kurzfristige, eventuell zu erneuernde
Vorschüsse mit Bürgschaft oder ohne solche an die in § 1 Genannten gegeben werden.

Die Vorschüsse sind in der Regel
1. mäßig zu verzinsen,
2. in Raten zu tilgen.

§4.

Die Verwaltung der Kriegshilfskafseerfolgt durch die Landesbank nach Maßgabe einer
besonderen, vom Provinzialausschnßzu erlassenden Geschäftsordnung. Diese bedarf der Genehmigung
des Ober-Präsidenten.

15»
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§5.
Die Bewilligung von Darlehen erfolgt durch einen Ausschuß, bestehend aus dem Landes¬

hauptmann oder seinem Stellvertreter, dem Direktor der Landesbank oder seinem Stellvertreter
und einem dazu bestelltenOberbeamten der Landesbank.

Vor der Entscheidungüber die Darlehensgesuchesind die beteiligten Stadt- bezw. Land¬
kreise oder Gemeinden um gutachtliche Aeußerung zu ersuchen. Diese haben ihrerseits die Nerufs-
vertretungen des Handwerks, des Handels und der Landwirtschaft, insbesondere auch die Kredit¬
genossenschaften zur Mitwirkung heranzuziehen.

8 6.
Neben der Dotierung der Kasse durch Staat und Provinz (§ 2) soll auf fortlaufende

Unterstützungderselbenaus Ueberschüssen der Landesbank, der Landesversicherungsanstaltund der
Provinzial-FeuerversicherungsanstaltBedacht genommenweiden, auch wird auf Stiftungen Dritter
(besonders solcher, die aus dem Kriege und aus den Leistuugender hilfsbedürftigen Kriegsteilnehmer
Nutzen gezogen) gerechnet. Diese Zuschüsse solle» besonders zur Dotierung eines Reservefonds,
sowie für ausnahmsweiseBewilligungen benutzt werden,

8 7.

Die Lebensversicherungin jeder Form, besonders der der Volksversicherung,ist im
Kundenkreise der Hilfstasse kräftig zu fördern.

8 8.

Die Mitarbeit der Stadt- und Landkreise oder der Gemeinden bei der Tätigkeit der
Kriegshilfskassekann nicht entbehrt werden; sie hat zu bestehen in finanzieller Beteiligung an den
in § 1 bezeichneten Darlehen oder in Garanticübernahme und in sorgfältiger Prüfung der einzelnen
Anträge (Nisikogemeinschnft).

Für die Beteiligung der vorgenannten Kommunalverbände an den zu gewährendenDar--
lehen sind vom Provinzialausschuß allgemeine Grundsätze aufzustellenmit dem Ziele, in der Regel
nach der Höhe der Aufwendungen der Beteiligten unter Berücksichtigungihrer Leistungsfähigkeit
die Höhe der zu leistenden Zuschüsse zu bemessen.

Genehniigt durch Beschluß des 56. Rheinischen Provinziallandtags in der Sitzung vom
2. Februar 1916 und von den zuständigen Herren Ministern durch Erlaß vom 9. Juni 1916.
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